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Kundmachung 
vom 17. Dezember 2024 

des Beschluss Nr. 1/2024 des Gemischten 
Ausschusses zur Änderung des Beschlusses 

Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses 
betreffend die Verwendung elektronisch 

ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen 
im Rahmen des ab dem 1. Januar 2025 

geltenden Regionalen Übereinkommens 
über Pan-Europa-Mittelmeer-

Präferenzursprungsregeln 

Annahme und Inkrafttreten des Beschlusses des  
Gemischten Ausschusses: 12. Dezember 2024 

Inkrafttreten der Änderung des Übereinkommens: 1. Januar 2025 

Aufgrund von Art. 3 Bst. c des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, macht die Regierung im Anhang den Beschluss 
Nr. 1/2024 des Gemischten Ausschusses zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses betreffend die Verwendung 
elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen des 
ab dem 1. Januar 2025 geltenden Regionalen Übereinkommens über Pan-
Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Beschluss Nr. 1/2024 
des Gemischten Ausschusses 

vom 12. Dezember 2024 

zur Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 des 
Gemischten Ausschusses betreffend die 
Verwendung elektronisch ausgestellter 

Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen 
des ab dem 1. Januar 2025 geltenden 

Regionalen Übereinkommens über Pan-
Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 1 

Der Gemischte Ausschuss - 
gestützt auf das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittel-
meer-Präferenzursprungsregeln2, insbesondere auf Art. 4 Abs. 3 Bst. a, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anfang 2020 wurden die Vertragsparteien des Regionalen Überein-

kommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im 
Folgenden "Übereinkommen") von der Kommission darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass es, aufgrund der COVID-19-Pandemie und der 
darauffolgenden Aussetzung von Kontakten zwischen Zollverwaltun-
gen und den Wirtschaftsbeteiligten bei einer Reihe von Vertragspar-
teien, der Mehrheit der Vertragsparteien unmöglich war, Warenver-
kehrsbescheinigungen für Präferenzursprungszwecke in der erforder-
lichen Form (d. h. handschriftlich unterschrieben, mit Nassstempel 
versehen oder im richtigen Papierformat) vorzulegen. 

 
1 Übersetzung des englischen Originaltextes 
2 LR 0.946.31; SR 0.946.31; ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 4. 
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2. Die grosse Mehrheit der Vertragsparteien hielt es für angemessen, Son-
dermassnahmen zu ergreifen, um die vollständige Umsetzung der un-
ter das Übereinkommen fallenden Präferenzhandelsregelungen zu ge-
währleisten. Diese Sondermassnahmen wurden von den Vertragspar-
teien, die von den einschlägigen Bestimmungen in den Ursprungsre-
geln Gebrauch machten, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ange-
wandt. 

3. Einige Vertragsparteien entwickelten während der COVID-19-Pande-
mie elektronische Systeme für die elektronische Ausstellung von Be-
scheinigungen oder passten bestehende elektronische Systeme an, um 
die erforderliche Flexibilität zu ermöglichen und gleichzeitig für die 
Einhaltung der Anforderungen an das Format der Warenverkehrsbe-
scheinigungen gemäss Anlage I des Übereinkommens zu sorgen. 

4. Die Zollbehörden der Vertragsparteien wurden aufgefordert, auf der 
Grundlage der in Art. 24 der Anlage I des Übereinkommens vorgese-
henen Flexibilität Warenverkehrsbescheinigungen für Präferenzur-
sprungszwecke anzunehmen, die elektronisch mit einer digitalen Sig-
natur oder einem digitalen Stempel oder Siegel der zuständigen Behör-
den ausgestellt wurden oder die als Kopie in Papier- oder elektroni-
scher Form (eingescannt oder online verfügbar) vorlagen. 

5. Der Gemischte Ausschuss wurde auf seiner Sitzung vom 16. Juni 2022 
darüber informiert, dass eine Vertragspartei beantragt hatte, die be-
währten Verfahren, die im Rahmen der während der COVID-19-
Pandemie angenommenen Sondermassnahmen eingeführt worden wa-
ren, beizubehalten, damit die Wirtschaftsbeteiligten von der Digitali-
sierung der Warenverkehrsbescheinigungen weiter in Anspruch neh-
men können. 

6. Die Vertragsparteien stimmten zu, dass die Erfahrungen mit der Ver-
wendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen 
im Präferenzhandel, die im Rahmen der während der COVID-19-
Pandemie angenommenen Sondermassnahmen eingeführt worden wa-
ren, positiv waren, und sagten zu, die im Rahmen dieser Sondermass-
nahmen eingeführten bewährten Verfahren weiterhin anzuwenden, in-
dem sie zusammen an der Einführung eines gemeinsamen Systems, das 
auf elektronischen Ursprungsnachweisen und elektronischer Verwal-
tungszusammenarbeit in der Pan-Europa-Mittelmeer-Region beruht, 
arbeiten würden. 

7. Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass der Übergang zu einem 
System für die elektronische Ausstellung von Warenverkehrsbeschei-
nigungen und die Einrichtung einer Verwaltungszusammenarbeit auf 
elektronischem Wege im Rahmen des Übereinkommens die ersten 
Schritte auf dem Weg zu einer vollständigen Digitalisierung von Ur-
sprungsnachweisen in der Pan-Europa-Mittelmeer-Region sind, insbe-
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sondere im Hinblick auf das bevorstehende Inkrafttreten der Ände-
rung des Übereinkommens durch den Beschluss Nr. 1/2023 des Ge-
mischten Ausschusses3. 

8. Systeme für die elektronische Ausstellung von Warenverkehrsbeschei-
nigungen sollten den Zollbehörden der Vertragsparteien die Möglich-
keit bieten, deren Echtheit sofort zu prüfen. 

9. Am 7. Dezember 2023 nahm der Gemischte Ausschuss die Empfeh-
lung Nr. 1/20234 zur Verwendung elektronisch ausgestellter Waren-
verkehrsbescheinigungen im Rahmen des Übereinkommens an. Um 
einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen und eine einheitliche Verwen-
dung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen im 
Zusammenhang mit dem Übergang vom derzeitigen Vorschriften des 
Übereinkommens zum überarbeiteten Übereinkommen, das am 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft tritt, zu gewährleisten, sollte daher der Beschluss 
Nr. 1/2023 entsprechend geändert werden, um die allgemeinen Anfor-
derungen an elektronisch ausgestellte Ursprungsnachweise in die 
überarbeiteten Vorschriften des Übereinkommens aufzunehmen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

1) Der Beschluss Nr. 1/2023 wird gemäss dem Anhang des vorliegen-
den Beschlusses geändert. 

2) Die Änderungen des Beschlusses Nr. 1/2023 treten am 1. Januar 2025 
in Kraft. 

 
3 Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses vom 7. Dezember 2023 zur Änderung 

des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 
(ABl. L, 2024/390, 19.2.2024). 

4 Empfehlung Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens 
über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Ver-
wendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen (ABl. L, 2024/243, 
15.1.2024). 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Dezember 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 

Einziger Artikel 
Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des 
Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferen-
zursprungsregeln 

In Nummer 5 des einzigen Artikels des Anhangs des Beschlusses Nr. 1/2023 
erhält Art. 17 Abs. 4 der Anlage I5 zum Regionalen Übereinkommen über 
Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln folgende Fassung: 

(…) 

 
5 Die Anlage I und ihre Anhänge zum Regionalen Übereinkommen werden im Liechtenstei-

nischen Landesgesetzblatt nicht veröffentlicht. Sie können beim Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten eingesehen und bezogen werden oder auf der Internetseite http://www.ad-
min.ch/ch/d/sr/c0_946_31.html abgerufen werden. 
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